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           nformationen

           für die Schulen im Bezirk Düsseldorf


Remscheid, den 01.12.2006

Ehepaare (ein Angestellter im ÖD) mit Kindern

Bei folgender –nicht so seltener- Konstellation kommt es zu erheblichen finanziellen Verlusten, die durch Antrag leider nur reduziert werden können:

Ein Ehepartner ist Beamter in Teilzeit (halbe Stundenzahl)    
Der andere Ehepartner ist Angestellter im öffentlichen Dienst (Schuldienst).

Da der Ehepartner als Angestellter im Öffentlichen Dienst tätig war, bekam der kindergeldberechtigte, teilzeitbeschäftigte Beamte den vollen Mehrbetrag für Kinder (z.B.: 3 Kinder = € 410,69), den Verheirateten-Zuschlag zur Hälfte (€ 52,64). 
Da der angestellte Ehepartner nach der Tarifumstellung nun nach Auffassung des LBV nicht mehr als im öffentlichen Dienst beschäftigt gilt, erhält der Beamte den Mehrbetrag für Kinder nur noch anteilig entsprechend seiner Teilzeitbeschäftigung: 
€ 205,35.

Der angestellte Vollzeit-Ehepartner erhielt bislang nur den halben Verheirateten-Zuschlag in Höhe von € 53,45 (jetzt erhält er diesen übrigens auch nicht mehr, auch nicht als Erhöhungs-Zuschlag – s.u.).

Wenn das Ehepaar die Kindergeldberechtigung auf den Ehemann schreiben lässt, erhält dieser einen Kinderzuschlag als Besitzstand in Höhe von € 266,34. 

Der Antrag ist formlos bis zum 31.12.2006 beim LBV zu stellen.

So kann der Verlust von € 258,79 (!!!) wenigstens um rund € 61,-- reduziert werden. 

Ehepaar – ein Ehegatte Angestellter

Bisher erhielten Ehepaare – ein Ehegatte als Beamter, der andere als Angestellter im ÖD tätig – jeweils den halben Verheiratetenzuschlag.

Der Verheiratetenzuschlag für den Angestellten entfällt nun. 

Der beamtete Ehegatte sollte nun die Zahlung des vollen (bei Teilzeitbeschäftigen: des anteiligen) Verheiratetenzuschlags schriftlich beim LBV beantragen.

Die GEW wird über das weitere rechtliche Vorgehen gegen Minderzahlungen informieren: www.gew-nrw.de  
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